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STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG
Ifflandstraße ggü. 30

1 Anordnung
Das PK31 als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit und 
Ordnung des Verkehrs für die

Ifflandstraße ggü. 30

folgendes an:
Beschilderung für Ladezone i.H. der Alsterschwimmhalle

2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Aufstellen einer VZ-Kombination VZ 286-10 „eingeschränktes Haltverbot Anfang“+ ZZ 1053-34 „auf dem 
Seitenstreifen“ + ZZ 1042-31 „werktags 7-17h“ an neuem VZ-Träger

- Aufstellen einer VZ-Kombination VZ 286-20 „eingeschränktes Haltverbot Ende“+ ZZ 1053-34 „auf dem 
Seitenstreifen“ + ZZ 1042-31 „werktags 7-17h“ an neuem VZ-Träger

3 Begründung

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zum Umbau/ zur Sanierung der Alsterschwimmhalle wurde mit 
den am Verfahren Beteiligten abgestimmt, dass in der Ifflandstraße ggü. 30 für Anlieferungen eine Ladezone 
eingerichtet werden soll. Die im verkehrstechnischen Lageplan der Fa. ARGUS (Zeichnungsnummer: 2019051-
02-001, Datum: 19.01.2022) dargestellte Ladezonenbeschilderung wird hiermit angeordnet.
Die im Lageplan dargestellten Beschilderungen an den Gehwegüberfahrten in der Sechslingspforte werden auf 
Privatgrund aufgestellt und bedürfen somit keiner Anordnung. Sie sind jedoch mit VD 52 und PK 31/ StVB abge-
stimmt.

4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle umge-
hend schriftlich mitzuteilen.
5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung un-
ter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.




